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bilmachungsfalle gemacht werden, während die Vorbereitung derselben unter den 
eidgenössischen Behörden selbst noch einer besondern Prüfung bedarf.

Nachdem Sie im Schreiben vom 18. Juni 1927 an das Generalsekretariat des 
Völkerbundes1 allgemein festgestellt haben, dass die Behandlung des Problems 
der Luftverbindung des Völkerbundes, soweit sie politische Fragen, insbesondere 
unsere Landesverteidigung und Neutralität berührt, vollständig Vorbehalten 
bleibt, wird es sich für Ihr Departement, sobald die erwartete diesbezügliche Er
kundigung seitens dieses Völkerbundsorgans eingetroffen ist, darum handeln, den 
allgemeinen Vorbehalt zu präzisieren. Unser vorliegendes Schreiben bezweckt 
daher, Ihnen, soweit die speziell von uns zu vertretenden Interessen in Betracht 
kommen, eine Wegleitung zu geben. Wir nehmen dabei an, dass ein Gleiches vom 
eidg. Eisenbahndepartement aus geschehen wird, dem wir eine Abschrift unseres 
Schreibens zustellen. Nachdem Sie hierauf durch diese Berichterstattungen der 
beiden Departemente in den Stand versetzt sein werden, Ihre Antwort an das Ge
neralsekretariat des Völkerbundes aufzusetzen, wird sich alsdann unter Um stän
den vor ihrer definitiven Abfassung noch die W ünschbarkeit einer mündlichen 
Aussprache zwischen den interessierten Departementen ergeben; wir werden 
selbstverständlich bereit sein, uns an einer solchen internen Konferenz vertreten 
zu lassen.

1. Nicht abgedruckt.
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1686. Intern. Konferenz über Ein- und Ausfuhrbeschränkungen

Volkswirtschaftsdepartement. Mündlich

Der Chef des Volkswirtschaftsdepartementes erstattet Bericht über den Stand 
der Verhandlungen an der Konferenz über Ein- und Ausfuhrbeschränkungen in 
Genf.

Eine ganze Reihe von Staaten konnten sich nicht dazu verstehen, sofort alle 
Ein- und Ausfuhrbeschränkungen aufzuheben, und da das Zustandekommen 
eines Vertrages an dieser Tatsache zu scheitern drohte, so wurde schliesslich ge
genüber dem Prinzip der Abschaffung eine ganze Reihe von vorübergehend ge
dachten Ausnahmen in den Vertrag aufgenommen. Der Ausgangspunkt war, 
dass England glaubte, auf das Farbeneinfuhrverbot nicht verzichten zu können, 
Deutschland meldete infolgedessen die Einschränkungen, die das Kohlenwirt
schaftsgesetz vorsieht, Frankreich Einfuhrbeschränkungen auf Alteisen, auf 
Kohle usw., und so ging es weiter. Anderseits wurde beim Beitreten den Staaten

1 .A bw esen d: Scheurer.
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das Recht eingeräumt, 1930 von der Konvention zurückzutreten, falls bis dann 
die Beschränkungen nicht dahinfallen sollten.

So bedauerlich diese Reserven sind, so hält das Volkswirtschaftsdepartement 
doch dafür, dass das Übereinkommen Positives genug bietet, um einen Fort
schritt zu bedeuten.

Der schon mehrfach genannte Art. 4, der die Vorbehalte allgemeiner N atur ge
genüber den Ein- und Ausfuhrbeschränkungen fixiert, wurde stark verändert, ln 
Zukunft sollen Beschränkungen nicht mehr einfach im Hinblick auf die Landes
verteidigung erlassen werden können, sondern nur solche, welche Kriegsmaterial 
betreffen. Dadurch würde verhindert, dass alle möglichen Massnahmen mit der 
Rücksicht auf die Landesverteidigung gerechtfertigt werden können. Der Artikel 
wurde überhaupt präziser gefasst und etwas zusammengezogen. Hinsichtlich un
serer Bestimmungen über die Ausfuhr elektrischer Energie wird ein Vorbehalt an
gemeldet werden. Die Bestimmungen über das Getreidemonopol finden ordentli
cher Weise unter Art. 4 Platz. Ein Hauptstreitpunkt in Beziehung auf Art. 4 und 
dann auch Art. 5, wonach Staaten ermächtigt werden, in ganz ausserordentlichen 
Fällen wirtschaftliche Ein- und Ausfuhrbeschränkungen einzuführen, war der, ob 
die bezüglichen Massnahmen der Staaten autonom sein oder vor eine internatio
nale Instanz gezogen werden sollen. Das Volkswirtschaftsdepartement beharrt 
auf der ersteren Auffassung, weil viele Ermessensfragen mitspielen und weil es 
ganz undenkbar erscheint, dass eine Menge von Einzelverfügungen eines Staates, 
die z.B. in sanitätspolizeilicher Hinsicht erlassen werden müssen, Gegenstand 
eines internationalen Prozesses bilden können. Ein Gerichtshof wäre für deren 
Beurteilung auch gar nicht geeignet. Die Verhandlungen über diesen Punkt sind 
noch nicht abgeschlossen.

Diese Bestimmungen stehen in Verbindung mit Art. 7. (Die Artikel sind nach 
dem ursprünglichen Text bezeichnet). Dort soll ein fakultatives Vergleichsverfah
ren und ein Schiedsgericht für juristische Streitigkeiten aus der ganzen Konven
tion eingeführt werden, immerhin unter Vorbehalt der Fälle aus Art. 4 und 5. Nun 
muss durch die Redaktion der Protokollerklärungen dafür gesorgt werden, dass 
dann die Streitigkeiten aus diesen Artikeln 4 und 5 nicht etwa nach Art. 36 des 
Statuts des Haager Gerichtshofes oder auf Grund von besondern Schiedsverträ- 
gen Gegenstand einer gerichtlichen Erledigung werden können.

Das Volkswirtschaftsdepartement bittet den Bundesrat, ihm die Ermächtigung 
zu erteilen, durch Vermittlung des von Genf herbeigereisten Sekretärs dem 
schweizerischen Delegierten die der Lage und den vorstehenden Ausführungen 
entsprechenden Instruktionen zu erteilen.

Der Rat stimmt dieser Auffassung bei und erteilt dem Volkswirtschaftsdeparte
ment die von ihm gewünschte Erm ächtigung2.

2. Vgl. auch Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Ratifikation 
der Internationalen Übereinkunft für die Abschaffung der Ein- und Ausfuhrbeschränkungen vom  
8 .Novem ber 1927 und 11.Juli 1928, sowie der Internationalen Vereinbarungen betreffend die 
Ausfuhr von Häuten, Fellen und Knochen vom  11. Juli 1928, vom 22. M ärz 1929, und Vertrags
texte, irt: BB1 1 9 2 9 ,1 ,S .393ff.

dodis.ch/45363dodis.ch/45363

http://dodis.ch/45363

	Bd09_00000704
	Bd09_00000705

